
 

1635-FDVS_01_bwdlz_AN_END.docx - Seite  1  von 8 - 
 Dienstgebäude  Eingang  Bus/Straßenbahn Poststelle:  

  Wegesende 23  Wegesende 23  Haltestellen T (0421) 361 2407 

 Hochgarage Am Brill    Am Brill  F (0421) 361 2050 

     Am Wall E-mail office@bau.bremen.de 

 
 

 

 

 

 

D-112-00021 

 

 

 

 

Der Senator  

für Umwelt, Bau und Verkehr 

8 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Ansgaritorstraße 2  28195 Bremen 

Einschreiben mit Rückschein 

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Oldenburg  

  

Bremer Straße 69  

26135 Oldenburg  
 

vorab / per E-Mail: bwdlzoldenburg@bundeswehr.org  

Auskunft erteilt 
Ulrich Wessel 

Dienstgebäude: 
Wegesende 23 
Zimmer  E 152 

T 0421 361-5352 

F 0421 496-5352 
E-Mail 
ulrich.wessel@umwelt.bremen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens 
07.11.2017 / 19.01.2018 

Mein Zeichen (bitte bei Antwort angeben) 
24-14 

Bremen, 22. Februar 2018 

Boden- und Grundwasserverunreinigung durch BTEX im Bereich Tanklager Farge 

hier: Grundwasserabstrom Verladebahnhof 2 - Pilotanlage / Feldversuch, Samlandstraße 

Flurstück 141/10 

- mein Az.: 624-40-03/1    (1635)  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Verbindung mit Ihrem Auftrag vom 19.01.2018 treffe ich folgende  

A N O R D N U N G  

gemäß § 10 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 und § 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 der 

Verordnung vom 27. September 2017(BGBl. I S. 3464) 

A Feldversuch  

A.1 Für die von dem Grundstück Tanklager Farge, Betonstraße im Bereich 

„Verladebahnhof 2“ ausgehenden Verunreinigungen durch Mineralöl-Kohlenwasser-

stoffe (MKW) im Grundwasser ist von Ihnen ein Feldversuch zum biologischen Abbau 

der aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) und Methyltertiär-Butylether (MTBE) 

durchzuführen. 

A.2 Der In-situ-Feldversuch ist in Abstimmung mit dem Senator für Umwelt, Bau und 

Verkehr; Referat 24 -Bodenschutz-, durch einen Sachverständigen zu begleiten, der 

die Anforderungen an die erforderliche Sachkunde, Zuverlässigkeit und Ausstattung 

mailto:bwdlzoldenburg@bundeswehr.org
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im Sinne des § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) erfüllt. Der 

Sachverständige ist dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr; Referat 24 -

Bodenschutz-, vor Beginn der Maßnahme schriftlich zu benennen. Dies ist bereits 

erfolgt. Sie haben mir mitgeteilt, dass Sie damit das Büro HPC AG, Wilhelm-Herbst-

Straße 5, 28359 Bremen beauftragt haben. 

A.3 Die Effektivität und der Fortschritt des Feldversuchs im Grundwasser ist vom 

Sachverständigen zu überwachen und dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, 

Referat 24 -Bodenschutz-, in regelmäßigen halbjährlichen Kurzberichten (analog und 

digital) zu belegen. 

Das Untersuchungsprogramm ist vom Sachverständigen so zu erweitern, dass der 

Betrieb der Anlage und der Verlauf des Feldversuchs ausreichend verfolgt und 

dokumentiert werden kann. Beim Umfang der Analytik ist zu berücksichtigen, dass 

durch die mikrobiologischen Prozesse Abbauprodukte entstehen. 

A.4 Die Dokumentation des Feldversuchs ist mit einer Bewertung der Ergebnisse und 

einer Empfehlung für das weitere Vorgehen dem Senator für Umwelt, Bau und 

Verkehr; Referat 24 -Bodenschutz-, spätestens zwei Monate nach Beendigung der 

Maßnahme in einem zusammenfassenden Bericht (analog und digital) vorzulegen. 

B. Wasserrechtlicher Teil  

Diese Anordnung beinhaltet nach § 16 Abs. 2 BBodSchG die gemäß § 10 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 

(BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. I 

S. 2771) unbeschadet aller Rechte des Staates und Dritter unter nachstehenden 

Benutzungsbedingungen und Auflagen widerrufliche wasserrechtliche  

Erlaubnis Nr.    II  /  2  / 2018 

für die Errichtung eines Versuchsfeldes mit insgesamt 10 tiefenzonierten Pegeln im Rahmen 

einer In-Situ-biologischen Oxidation (ISBO) zur  

Infiltration über die Injektionspegel eine der Kontaminationssituation angepasste gezielte 

Zudosierung von technischem Sauerstoff und eines Cosubstrats (z.B. Ethanol) in das 

Grundwasser vorzunehmen. 
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B.1 Benutzungsbedingungen 

B.1.1 Die für die Inanspruchnahme der Erlaubnis erforderlichen Anlagen sind gemäß 

den Unterlagen des Antrages herzustellen; die in ihnen angegebenen Maße und 

eingetragenen Änderungen sind einzuhalten und zu beachten. 

B.1.2 Mit dem Feldversuch (Injektionen) darf grundsätzlich erst begonnen werden, wenn 

der zuständigen Bodenschutzbehörde die unter B.2.2.2 geforderten Unterlagen 

vorgelegt worden sind und von dort dem Beginn der Arbeiten zugestimmt worden 

ist. 

B.2 Auflagen 

B.2.1 Beginn und Beendigung der Inanspruchnahme der Erlaubnis sind dem Senator für 

Umwelt, Bau und Verkehr; Referat 24 -Bodenschutz-, jeweils schriftlich -

 mindestens 3 Tage vorher- anzuzeigen. 

B.2.2 Überwachung 

B.2.2.1 Mit Beginn des Feldversuchs sind, unabhängig von der 

Eigenüberwachung durch Züblin Umwelttechnik GmbH als 

Anlagenbetreiber (gemäß „Verfahren- und Konzeptbeschreibung“ vom 

25.10.2016), durch den Sachverständigen Proben in dem mit dem 

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Referat 24 –Bodenschutz-, 

jeweils abgestimmten Umfang zu nehmen und zu analysieren. 

B.2.2.2 Vor Beginn des Feldversuchs ist dem Senator für Umwelt, Bau und 

Verkehr, Referat 24 – Bodenschutz ein detailliertes 

Überwachungskonzept durch den Sachverständigen vorzulegen. 

B.3 Hinweise 

B.3.1 Die Unterhaltung der zur Inanspruchnahme der Erlaubnis dienenden Anlagen 

obliegt dem Erlaubnisinhaber. 

B.3.2 Alle mit mechanischer Kraft angetriebenen Bohrungen sind spätestens vier 

Wochen vor Beginn der Bohrarbeiten mit genauen Lageangaben beim 

Geologischen Dienst für Bremen, Herrn Grützmann (Tel.: 0421-218 659 12, E-

Mail: j.gruetzmann@gdfb.de) und dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, 

Herrn Wunsch (Tel.: 0421/361-5479; E-Mail: jens.wunsch@umwelt.bremen.de) 

anzuzeigen (formlos). 

B.3.2.1 Anzeigepflichtig ist derjenige, der eine solche Bohrung für eigene oder 

mailto:j.gruetzmann@gdfb.de
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fremde Rechnung ausführt (in der Regel die ausführende Bohrfirma). 

B.3.2.2 Die geologischen Befunde der Bohrungen werden archiviert und in 

anonymisierter Form zu einem geowissenschaftlichen 

Informationssystem zusammengeführt, wobei der Schutz von Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnissen sichergestellt ist. 

B.3.3 Die Erlaubnis steht gemäß § 13 Abs. 2 WHG unter dem Vorbehalt, dass 

 zusätzliche Anforderungen an die Beschaffenheit einzuleitender Stoffe gestellt, 

 weitere Maßnahmen für die Beobachtung der Wassernutzung und ihrer Folgen 

angeordnet  

werden können. 

B.3.4 Der Erlaubnisinhaber ist gemäß § 101 WHG verpflichtet, eine behördliche 

Überwachung der Anlagen, Einrichtungen und Vorgänge zu dulden, die für die 

Gewässerbenutzung von Bedeutung sind. Er hat dazu, insbesondere zur Prüfung, 

ob sich die Benutzung in dem zulässigen Rahmen hält und ob nachträglich 

Anordnungen aufgrund des § 13 WHG zu treffen sind, das Betreten von 

Grundstücken zu gestatten. Er hat ferner zu dem gleichen Zweck Anlagen und 

Einrichtungen zugänglich zu machen, Auskünfte zu erteilen, Arbeitskräfte, 

Unterlagen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und technische Ermittlungen 

und Prüfungen zu ermöglichen. 

C Allgemeine Bedingungen 

C.1 Die Anordnung weitergehender Untersuchungen des Bodens und des 

Grundwassers sowie die Änderung der Beprobungshäufigkeit behalte ich mir vor. 

C.2 Folgende Unterlagen sind Bestandteil dieser Anordnung: 

C.2.1 Fachliche Stellungnahme im Rahmen eines Feldversuchs zum 

biologischen Abbau im Grundwasserabstrom Verladebahnhof 2 HPC AG 

vom 07.11.2017 

C.2.2 Verfahrens- und Konzeptionsbeschreibung Züblin vom 25.10.2016 

C.2.3 Feldversuch Grundwasserabstrom Verladebahnhof 2 – wasserrechtlicher 

Antrag und fachliche Stellungnahme HPC vom 07.11.2017 

C.3 Die Arbeitshilfe des ITVA e.V. „Sicherheit von Anlagen zur Sanierung von Boden-, 

Bodenluft- und Grundwasserkontaminationen – Produktsicherheit und CE-

Konformität vom Juni 2017 ist zu beachten. 
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D Allgemeine Hinweise 

D.1 Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in Böden im Rahmen 

des Bauvorhabens (einschließlich Bodenaushub) sind die Regelungen der 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 

12.07.1999 , zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 

27.09.2017 (BGBl. I S. 3465) zu beachten, bzw. bei externer Verwertung 

von Aushub oder Abbruchmaterialien die Anforderungen an die stoffliche 

Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen -Technische Regeln-

 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) in der jeweils aktuellen 

Fassung. 

D.2 Sollten sich Anhaltspunkte für Verunreinigungen des Bodens oder des 

Grundwassers in der Vorbereitung oder Durchführung der Maßnahme 

ergeben, so ist dieses gemäß Bremischen Bodenschutzgesetz 

(BremBodSchG) § 3 Abs. 1 unverzüglich der zuständigen 

Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

(Tel.-Nr.: 0421-361 15895, Fax-Nr.: 0421-496 15895, eMail: altlastenauskunft@umwelt.bremen.de)  

(Tel.-Nr.: 0421-361 5352, Fax-Nr.: 0421-496 5352, eMail: ulrich.wessel@umwelt.bremen.de)   

D.3 Bei der Maßnahme anfallendes kontaminiertes Material ist ordnungsgemäß 

zu entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). Im Falle einer anstehenden 

Entsorgung ist die zuständige Abfallüberwachungsbehörde einzuschalten. 

D.4 Im Zusammenhang mit den Arbeiten in kontaminierten Bereichen sind die 

Vorschriften der Tiefbau-Berufsgenossenschaft sowie u.a. die 

Gefahrstoffverordnung und das Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) zu beachten.  Fragen zur Arbeitssicherheit sind mit der 

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen zu klären. 

E Begründung 

a) Rechtsgrundlage für die Anordnung der Sanierung ist  § 10 i.V.m. § 16 Abs. 2 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Danach kann die zuständige Behörde zur 

Erfüllung der sich aus § 4 ergebenden Pflichten die erforderlichen Anordnungen treffen.  

Der Bewertung gem. § 4 Abs. 4 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) sind die Ergebnisse der Untersuchungen unter Beachtung der 

Gegebenheiten des Einzelfalls zu Grunde zu legen und daraufhin zu prüfen, inwieweit 
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Maßnahmen nach § 2 Abs. 7 und 8 des BBodSchG erforderlich sind.  

Im Zuge von Grundwasseruntersuchungen wurde in 2007 eine 

Grundwasserverunreinigung am Verladebahnhof 2 festgestellt. Die Ergebnisse der 

Untersuchungen (AGeoBw 08’2007) wiesen an der GWM 01/06 flach eine Belastung 

mit aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) bis zu 6.700 µg/l davon Benzol 890 µg/l 

auf.  

Daraufhin hat die Bundeswehrverwaltung das Büro HPC Harress Pickel Consult AG mit 

der Lokalisierung der Eintragsquelle und eine flächenhafte Kartierung mit Abgrenzung 

der maximalen Ausdehnung in der wassergesättigten Zone beauftragt. Anhand der 

Direct-Push-Sondierungen (HPC 01’2009) wurde die Hauptkontaminationsquelle für 

BTEX im Bereich der Verladegleise lokalisiert. Ausgehend vom Konzentrationszentrum 

wurde ein Abstrom der BTEX-Belastung im Grundwasser insbesondere nach Süden 

über die Grundstücksgrenze hinaus auf einer Länge von ca. 750 m festgestellt (HPC 

12’2009). In der Tiefe konzentriert sich die Belastung auf den Abschnitt von 15 m – 20 

m. Sie reicht jedoch auch stellenweise bis in die Tiefe von 30 m unter 

Geländeoberkante mit BTEX-Konzentrationen bis zu 200 µg/l. Unter Berücksichtigung 

der ermittelten BTEX-Gehalte im Schadenszentrum sowie des vorhandenen 

Phasenkörpers im Bereich des Verladegleises wurde ein großer Schadstoffvorrat 

ermittelt. Dieser war geeignet, auch in Zukunft eine anhaltende Verunreinigung des 

Grundwassers durch BTEX zu verursachen, so dass ein anhaltender Abstrom von 

belastetem Grundwasser über die Liegenschaftsgrenze hinaus nach Süden zu 

besorgen war. Das Schadenszentrum liegt in nächster Nähe zur Wasserschutzzone III 

des Wasserschutzgebietes Blumenthal. Die Abstromfahne hat die Grenze zur 

Wasserschutzzone überschritten.  

Seit Juli 2010 erfolgt im Bereich des Verladebahnhofs 2 eine Grundwassersicherung 

/ -sanierung mittels des Verfahrens der hydraulisch unterstützten Phasenabschöpfung. 

In den vergangenen Jahren wurden durch verschiedene Untersuchungsmaßnahmen 

Kontaminationen mit Mineralölprodukten im Grundwasser nachgewiesen. Den 

Hauptbestandteil bilden die BTEX mit Benzol sowie Methyltertiär-Butylether (MTBE). 

Für die Schadstofffahne soll im Rahmen des Feldversuchs geprüft werden, ob über In-

Situ-Verfahren der Konzentrations- und Massenstrom für BTEX und MTBE verringert 

werden kann. In dem Bereich des geplanten Feldversuchs sind Konzentrationen für 

BTEX bis zu 5.000 µg/l und für MTBE bis zu 600 µg/l festgestellt worden.  

Es ist festzustellen, dass die Kontaminationen des Bodens und des Grundwassers, die 

von diesem Grundstück durch MKW und BTEX ausgehen, auf die frühere Nutzung 

zurückzuführen sind. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass es 

sich bei dem Grundstück um eine Altlast i.S.v. § 2 Abs. 5 Ziffer 2 (Altstandort) des 
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Bundes-Bodenschutzgesetz handelt. 

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen gehe ich des Weiteren 

davon aus, dass sowohl von dem Grundwasseranstrom als auch von den umliegenden 

Grundstücken keine Kontaminationen hinzugekommen sind bzw. hinzukommen.  

b) Zur Sanierung können gem. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 BBodSchG der 

Verursacher, dessen Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigentümer sowie der 

Inhaber der tatsächlichen Gewalt herangezogen werden. Nach den vorliegenden 

Unterlagen sind Sie rechtlich als Eigentümer und Verursacher zu qualifizieren.  

c) Störerauswahl 

Die Behörde hat nach pflichtgemäßen Ermessen die Entscheidung über die Auswahl 

des zur Sanierung heranzuziehenden Störers zu treffen. Eine Vorrangregelung 

zwischen den in § 4 Abs. 3, 5 und 6 BBodSchG genannten Verpflichteten besteht nicht 

(BVerfG, Beschluss vom 16. Februar, 1 BvR 242/91 und 315/99). Die den betreffenden 

Grundwasserschaden verursachenden Anlagen gehörten zum Betrieb des Tanklagers 

Bremen-Farge.  

Aufgrund Ihres Antrags vom 07.11.2017 nehme ich Sie für die erforderlichen 

Maßnahmen in Anspruch. Eine Störerauswahl ist daher nicht weiter erforderlich. Ihnen 

als Antragstellerin und Störerin des Grundstücks Tanklager Farge, 

Betonstraße -Bereich Abstrom Verladebahnhof 2- von dem Gefahren für den Boden und 

das Grundwasser ausgehen, wird diese Anordnung gemäß § 10 und § 16  i.V.m. § 4 

BBodSchG, erteilt. 

Die Anordnung hat Konzentrationswirkung und schließt die wasserrechtliche Erlaubnis 

mit ein. 

F Kostenentscheidung 

Für die Erteilung dieses Bescheides werden keine Gebühren festgesetzt.  

Die Kostenentscheidung stützt sich auf  

 § 7 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes (BremGebBeitrG) vom 

16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279--203-b-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

26.09.2017 (Brem.GBl.S. 394),  
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G Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Ein Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Senator für 

Umwelt, Bau und Verkehr, Ansgaritorstraße 2, 28195 Bremen, zu erheben. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Im Auftrag 

 
Wessel 
 
 
:  
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